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29. beschließt, den Unterpunkt „Durchführung der
Zweiten Dekade der Vereinten Nationen für die Beseitigung
der Armut (2008-2017)“ unter dem Punkt „Beseitigung der
Armut und andere Entwicklungsfragen“ in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men, und ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung einen Bericht
über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 66/216

Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 22. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/66/444/Add.2, Ziff. 9)302.

66/216. Frauen im Entwicklungsprozess

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/195 vom
18. Dezember 1997, 54/210 vom 22. Dezember 1999, 56/188
vom 21. Dezember 2001, 58/206 vom 23. Dezember 2003,
59/248 vom 22. Dezember 2004, 60/210 vom 22. Dezember
2005, 62/206 vom 19. Dezember 2007 und 64/217 vom
21. Dezember 2009 und alle ihre weiteren Resolutionen über
die Einbindung von Frauen in den Entwicklungsprozess so-
wie auf die von der Kommission für die Rechtsstellung der
Frau verabschiedeten einschlägigen Resolutionen und verein-
barten Schlussfolgerungen, einschließlich der auf ihrer neun-
undvierzigsten Tagung verabschiedeten Erklärung303,

in Bekräftigung der Erklärung304 und der Aktionsplatt-
form von Beijing305 und der Ergebnisse der dreiundzwanzigs-
ten Sondertagung der Generalversammlung „Frauen 2000:
Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhun-
dert“306,

sowie in Bekräftigung der auf dem Millenniums-
Gipfel307, dem Weltgipfel 2005308 und anderen großen Gipfel-
treffen, Konferenzen und Sondertagungen der Vereinten Na-
tionen eingegangenen Verpflichtungen auf die Gleichstellung
der Geschlechter und die Förderung der Frauen und ferner be-
kräftigend, dass ihre volle, wirksame und beschleunigte Um-
setzung unverzichtbar ist, wenn es darum geht, die internatio-

nal vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Mill-
enniums-Entwicklungsziele, zu erreichen,

ferner in Bekräftigung der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen307, in der bekräftigt wird, dass die Gleich-
berechtigung und Chancengleichheit von Frauen und Män-
nern gewährleistet sein muss, und in der unter anderem gefor-
dert wird, die Gleichstellung der Geschlechter und die Er-
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ten und das System der Vereinten Nationen dabei zu unter-
stützen, auf dem Weg zur Gleichstellung der Geschlechter
und der Ermächtigung der Frauen wirksamer und effizienter
voranzukommen,

im Hinblick auf die wichtige Aufgabe, die den Organisa-
tionen und Organen des Systems der Vereinten Nationen, ins-
besondere ihren Fonds und Programmen sowie den Sonderor-
ganisationen, bei der Förderung der Frauen im Entwicklungs-
prozess zufällt,

erneut erklärend, dass die Gleichstellung der Ge-
schlechter von grundlegender Bedeutung ist, um ein beständi-
ges, integratives Wirtschaftswachstum, die Beseitigung der
Armut und eine nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen,
im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der General-
versammlung und Konferenzen der Vereinten Nationen, und
dass Investitionen zur Förderung von Frauen und Mädchen in
allen Wirtschaftssektoren, insbesondere in Schlüsselberei-
chen wie Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen, ei-
nen Multiplikatoreffekt haben, insbesondere im Hinblick auf
Produktivität, Effizienz und ein beständiges und integratives
Wirtschaftswachstum,

in der Erkenntnis



IV. Resolutionen aufgrund der Berichte des Zweiten Ausschusses 

338

in den Genuss eines integrativen Wirtschaftswachstums und
einer ebensolchen Entwicklung kommen, im Einklang mit der
Zielsetzung des Konsenses von Monterrey der Internationa-
len Konferenz über Entwicklungsfinanzierung309 und der Er-
klärung von Doha über Entwicklungsfinanzierung: Ergebnis-
dokument der Internationalen Folgekonferenz über Entwick-
lungsfinanzierung zur Überprüfung der Umsetzung des Kon-
senses von Monterrey311;

5. fordert die Mitgliedstaaten, das System der Ver-
einten Nationen und die nichtstaatlichen Organisationen
nachdrücklich auf, durch beschleunigte Anstrengungen und
die Bereitstellung angemessener Mittel eine stärkere Mitspra-
che von Frauen und ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe
in allen Entscheidungsgremien auf höchster staatlicher Ebene
sowie in den Lenkungsstrukturen der internationalen Organi-
sationen sicherzustellen, namentlich durch die Beseitigung
von Geschlechterstereotypen bei Ernennungen und Beförde-
rungen, um Frauen verstärkt in die Lage zu versetzen, Träge-
rinnen von Veränderungsprozessen zu sein und aktiv und
wirksam an der Konzeption, Durchführung, Überwachung
und Evaluierung der nationalen Politiken, Strategien und Pro-
gramme auf dem Gebiet der Entwicklung, der Armutsbe-
kämpfung und der Umwelt und an der Berichterstattung dar-
über mitzuwirken;

6. legt den Mitgliedstaaten nahe, die Mitwirkung der
Zivilgesellschaft, einschließlich Frauenorganisationen, an der
staatlichen Entscheidungsfindung in Fragen der nationalen
Entwicklungspolitik nach Bedarf weiter zu stärken;

7. legt den Mitgliedstaaten und dem System der Ver-
einten Nationen nahe, dafür zu sorgen, dass die unverzichtba-
re Rolle von Frauen bei der Verhütung und Beilegung von
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Evaluierung von Investitionen zur Förderung der Gleichstel-
lung entsprechende Methoden und Instrumente zu erarbeiten
und zu stärken, und legt den Gebern nahe, in ihrer praktischen
Arbeit, namentlich in den gemeinsamen Koordinierungs- und
Rechenschaftsmechanismen, die Geschlechterperspektive
systematisch zu berücksichtigen;

15. legt den Mitgliedstaaten nahe, Rechtsvorschriften
und politische Leitlinien zu erlassen und anzuwenden, um die
Vereinbarkeit von beruflichen und familiären Pflichten zu
fördern, namentlich durch flexiblere Arbeitsregelungen wie
etwa Teilzeitarbeit und die Erleichterung des Stillens für ar-
beitende Mütter, Betreuungseinrichtungen für Kinder und an-
dere abhängige Angehörige bereitzustellen und dafür zu sor-
gen, dass Frauen wie Männer Gelegenheit erhalten, Mutter-
schafts- beziehungsweise Vaterschaftsurlaub, Elternzeit oder
andere Formen der Arbeitsfreistellung in Anspruch zu neh-
men, und dass sie nicht diskriminiert werden, wenn sie von
solchen Leistungen Gebrauch machen;

16. bringt ihre tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck,
wie weit verbreitet Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist, er-
klärt erneut, dass die Anstrengungen zur Verhütung und Be-
seitigung aller Formen der Gewalt gegen Frauen und Mäd-
chen weiter verstärkt werden müssen, und ist sich dessen be-
wusst, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen eines der Hin-
dernisse ist, die sich der Erreichung der Ziele der Gleichstel-
lung, der Entwicklung und des Friedens entgegenstellen, und
dass die Armut von Frauen, ihre politische, soziale und wirt-
schaftliche Machtlosigkeit sowie ihre Marginalisierung mög-
licherweise auf ihren Ausschluss von den sozialpolitischen
Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung und deren
Vorteilen zurückzuführen sind und sie einem erhöhten Ge-
waltrisiko aussetzen können;

17. ermutigt die Regierungen, den Privatsektor, die
nichtstaatlichen Organisationen und die anderen Akteure der
Zivilgesellschaft, die Rechte der Arbeitnehmerinnen zu för-
dern und zu schützen, Maßnahmen zu ergreifen, um struktu-
relle und rechtliche Hindernisse für die Gleichstellung am Ar-
beitsplatz und diesbezügliche stereotype Einstellungen zu be-
seitigen, und positive Schritte zur Förderung der gleichen Be-
zahlung für gleiche oder gleichwertige Arbeit einzuleiten;

18. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, aktive
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur Verwirklichung einer
produktiven Vollbeschäftigung und menschenwürdiger Ar-
beit für alle, einschließlich der vollen Teilhabe von Frauen
und Männern in ländlichen wie auch städtischen Gebieten,
auszuarbeiten, ausreichende Ressourcen dafür bereitzustellen
und sie durchzuführen;

19. fordert die Regierungen auf, stärkere Anstrengun-
gen zu unternehmen, um die Rechte von Hausangestellten,
einschließlich Migrantinnen, zu schützen und menschenwür-
dige Arbeitsbedingungen für sie zu gewährleisten, unter an-
derem in Bezug auf Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen und
Löhne, und ihren Zugang zu Gesundheitsversorgung und an-
deren sozialen und wirtschaftlichen Leistungen zu fördern;

20. legt den Mitgliedstaaten nahe, gleichstellungsori-
entierte Rechtsvorschriften und politische Leitlinien zu erlas-

sen beziehungsweise zu überprüfen und voll anzuwenden, die
es ermöglichen, durch gezielte Maßnahmen die horizontale
und vertikale berufliche Segregation und das geschlechtsspe-
zifische Lohngefälle zu verringern;

21. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ei-
ne geschlechtsspezifische Analyse ihrer arbeitsrechtlichen
Vorschriften und Normen vorzunehmen und gleichstellungs-
orientierte Grundsätze und Leitlinien für Beschäftigungs-
praktiken zu erlassen, einschließlich für transnationale Unter-
nehmen und mit besonderem Augenmerk auf freien Export-
zonen, und dabei die multilateralen Übereinkünfte, nament-
lich das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von
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lich für Frauen sind und sie dabei unterstützen, die Kontrolle
über ihre Ersparnisse zu behalten;

26. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, die
Diskriminierung von Frauen im Bildungswesen zu beseitigen
und dafür zu sorgen, dass sie gleichberechtigten Zugang zu
allen Bildungsebenen haben;

27. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf,
Rechtsvorschriften und politische Leitlinien zu erlassen be-
ziehungsweise zu überprüfen, um zu gewährleisten, dass
Frauen gleichberechtigten Zugang zu Grund und Boden,
Wohnraum und anderen Vermögenswerten haben und über
diese verfügen können, einschließlich im Wege des Erbrechts
sowie über Bodenreformprogramme und Grundstücksmärkte,



IV. Resolutionen aufgrund der Berichte des Zweiten Ausschusses

341

halb, weil Frauen einen unverhältnismäßig hohen Teil der Be-
treuungslast tragen;

35. bekundet ihre tiefe Besorgnis darüber, dass die Ge-
sundheit von Müttern nach wie vor zu den Bereichen mit den
gravierendsten gesundheitlichen Ungleichheiten auf der Welt




